
 

  

Gemeinde 

Satzung 
Die Gemeinde Eching erlässt aufgrund §§ 2, 3, 4, 9 10 und 13b Baugesetzbuch –BauGB–, 

Art. 81 Bayerische Bauordnung –BayBO– und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern –GO– diesen Bebauungsplan als Satzung. 

Eching 
Lkr. Freising 

Bebauungsplan Nr. 75 
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Südlich des Auweges 
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A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

2 Art der baulichen Nutzung 

2.1  WR Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO.  

2.2 Folgende nach § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind 
nicht zulässig: 
Sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des 
Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

3 Maß der baulichen Nutzung 

3.1  GR 125 Grundfläche (GR), z.B. 125 qm 

3.2 Für Außentreppen, Vordächer, Balkone und Terrassen wird eine zusätzliche Grund-
fläche von 20 v. H. der zulässigen Grundfläche festgesetzt. 

3.3 Die festgesetzte Grundfläche kann durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1-3 BauNVO 
bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,6 und für Grundstück Nr. 1, 3, 4, 8 
und 9 von 0,7 überschritten werden. 

3.4 WH 6,0 maximal zulässige Wandhöhe in Meter, z.B. 6,0 m  

Die Wandhöhe wird gemessen vom festgesetzten Hö-
henbezugspunkt bis zum traufseitigen Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Oberkante Dachhaut bei geneigten 
Dächern, bzw. bis zur Oberkante der Attika bei Flachdä-
chern. 

3.5  470,9 Höhenkote in Meter über Normalhöhen-Null für die Be-
messung der max. zulässigen Wand- und Firsthöhe, z.B. 
470,9 m ü. NHN 

3.6 Je Einzelhaus sind max. zwei Wohneinheiten, je Doppelhaushälfte ist max. eine 
Wohneinheit zulässig. 

3.7 Abgrabungen und Aufschüttungen gegenüber dem bestehenden Gelände sind bis 
zu einer Höhe von maximal 0,3 m zulässig. 

4 Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise  

4.1 Es wird offene Bauweise festgesetzt. 

4.2 Abgrenzung unterschiedlicher Haustypen 
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